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Zukunftswege im Anstaltsbau von Dr. Theod. Hartmann, Arch. S. I. A., Zug *)

1. Aufgaben der Altersfürsorge.

a) Das Problem.
In der Entwicklung des Fürsorgewesens in

den Kulturländern beobachten wir, daß sich
bereits in früheren Zeiten besondere Formen der
Fürsorge für die alten Leute finden, die wegen
ihrer körperlichen oder geistigen Gebrechen fremder

Flilfe bedürfen. „Die neuere Geschichte des
Fürsorgewesens aber zeigt, daß es neben cari-
tiven und religiösen, auch Gründe wirtschaftlicher

und sozial-hygienischer Natur sind, die zu
einer besonders gearteten Fürsorge für das
Greisenalter verpflichten. Nicht zuletzt wirken auch
volkswirtschaftliche und sozialogische Erwägungen

mit. Eine zielbewußte Altersfürsorge ist
deshalb unter den heutigen Verhältnissen nicht nur
ein Problem der öffentlichen und privaten
Fürsorge; sie ist auch ein Problem der Wirtschaftsund

Sozialpolitik, im weiteren Sinne sogar der
Kulturpolitik eines Volkes." (Polligkeit 3S).

Im Leben eines Volkes können wir beobachten
daß Zeiten, in denen die Sorge für die
heranwachsende Jugend im Vordergrund des öffentlichen

Interesses steht, mit anderen wechseln,
in denen die Gebrechen und die Not des Alters
Gegenstand besonderer Bemühungen sind. Es
ist für ein Volk selbstverständlich, daß es alle
Kräfte zur Sicherung der Zukunft aufbietet, auch
wenn keine ausgesprochene Not der Jugend
vorliegt. „Es ist nichts Besonderes, wenn der
Mensch für seine Jungen sorgt, denn das tun
auch die Tiere. Die Sorge für das Alter ist es,
die den Menschen vom Tiere unterscheidet. Das
ist das Zeichen eines gewissen Kulturzustandes."
(Fingerhut 19). Eine geistig und körperlich gesunde

Jugend ist ja die erste Bedingung für das
kulturelle und wirtschaftliche Fortleben eines Volkes.

Im Gegensatz dazu vermögen erst Notstände

*) Auszug aus dem Aufsatz des Verfassers in „Gesundheit
und Wohlfahrt" Heft 2, 1936.

in stärkerem Umfang besondere Aktionen der
Fürsorge für das Alter auszulösen. Der Sorge
für die Jugend liegen, vom Standpunkte des
Staates und der Gesellschaft aus betrachtet,
vorwiegend Motive der Selbsterhaltung zu Grunde.
Die Sorge für das Alter entspricht dem Gefühl
der Pietät — ethisch betrachtet, dem Altruismus.
Wirtschaftlich betrachtet muß die Altersfürsorge
in dieser oder jener Form, die aus dem
Produktionsprozeß ausgeschiedenen Personen aus den
Erträgnissen der Volkswirtschaft unterhalten.

Die Geschichte der letzten Gegenwart bietet
ein charakteristisches Beispiel, wie sich unter
den Kriegsfolgen das öffentliche Interesse
zuerst der Jugend zuwandte. Die darauffolgende
Wirtschaftskrise, begleitet von der Verteuerung
der Lebenshaltung, schwächte alsdann die Grundlage

der selbständigen Existenz großer Massen
von alten Leuten. Zwangsweise mußte die öffentliche

und freie Fürsorge der Einrichtung von
Altersheimen deshalb erhöhte Aufmerksamkeit
zuwenden. Die Notlage des Greisenalters als

Fürsorgeproblem erhielt mit einem Male besondere

Bedeutung.
Wir sind nun vor die Frage gestellt, ob die

vorhandenen Einrichtungen bei der veränderten
Natur des Notstandes für den erforderlichen
Bedarf ausreichen. Des weitern interessiert eine
Beleuchtung und Abklärung des Zusammenhanges

und der gegenseitigen Ergänzung der
vorhandenen Einrichtungen der Anstaltsfürsorge.

b) Geschichtlicher Ueberblick.
Es gehört nicht in den Aufgabenkreis unserer

Betrachtungen, die geschichtliche Entwicklung
der Altersfürsorge in allen ihren Phasen darzulegen.

Berufenere Autoren haben diesen
Fragenkomplex bearbeitet. (Es sei hier auf die aufgeführte

Literatur verwiesen.) Die wichtigsten
geschichtlichen Tatsachen auf dem Gebiete der
Anstaltsfürsorge seien aber doch in aller Kürze
erwähnt.
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